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1. Erwerb und Verluſt der badiſchen Staatsangehörigkeit im Jahr 1914 .

Mit dem 1. Januar 1914 iſt das neue Reichs - und Staatsangehörigkeitsgeſetz vom 22 . Juli
1913 in Wirkſamkeit getreten , welches den durch die Gründung und Erſtarkung des Reichs ver —

änderten Bedürfniſſen nach Möglichkeit gerecht zu werden verſucht . Das Geſetz hat gegenüber
dem entſprechenden Geſetz vom 1. Juni 1870 große und einſchneidende Anderungen gebracht .
Es beſeitigt zunächſt die in § 21 Abſatz 1 des alten Geſetzes enthaltene und in der Offentlich —
keit am meiſten angegriffene Beſtimmung , derzufolge zehnjähriger Aufenthalt im Ausland den

Verluſt der Staatsangehörigkeit zur Folge hatte , wenn die Formalität der Eintragung in eine

Konſulatsmatrikel verſäumt wurde . Indem das Erfordernis der Niederlaſſung im Inland nach
dem neuen Geſetz wegfällt , iſt die Wiedererwerbung der bisherigen , verloren gegangenen

Staatsangehörigkeit weſentlich erleichtert ; dieſe Erleichterung iſt auch auf Abkömmlinge ehe

maliger Deutſcher ausgedehnt . Während der Erwerb der unmittelbaren Reichsangehörigkeit
nunmehr in weiterem Umfange ermöglicht iſt als früher nach § 9 des Schutzgebietsgeſetzes vom

10 , September 1900 , iſt die Einbürgerung Naturaliſation ) von Ausländern dadurch teilweiſe
erſchwert , als gegen dieſelbe jeder Bundesſtaat Bedenken oder Widerſpruch erheben darf , über

deren Berechtigung der Bundesrat entſcheidet .
Von den Großherzoglichen Bezirksämtern , als höheren Verwaltungsbehörden im Sinne

der §§ 16 und 23 des Geſetzes , wurden im Berichtsjahr 1165 Urkunden verliehen , die 3745 Per -

ſonen betrafen . Die Verleihung erfolgte bei 1033 Urkunden mit 3438 Perſonen nach § 7 deg

Geſetzes , wonach die Aufnahme einem Deutſchen von jedem Bundesſtaat , in deſſen Gebiet er

ſich niedergelaſſen hat , auf ſeinen Antrag erteilt werden muß , bei 89 Urkunden mit 223 Perſonen
nach § 8, demzufolge ein Ausländer , der ſich im Inland niedergelaſſen hat , von dem Bundesſtaat ,
in deſſen Gebiet die Niederlaſſung erfolgt iſt , auf ſeinen Antrag eingebürgert werden kann , bei
16 Urkunden mit 35 Perſonen nach § 10, wonach die Witwe oder geſchiedene Ehefrau eines Aus —

länders , die zur Zeit ihrer Eheſchließung eine Deutſche war , auf ihren Antrag von dem Bundes —

ſtaat , in deſſen Gebiete ſie ſich niedergelaſſen hat , eingebürgert werden muß , bei 2 Urkunden

mit 2 Perſonen nach § 11, der beſagt , daß ein ehemaliger Deutſcher , der als Minderjähriger
die Reichsangehörigkeit durch Entlaſſung verloren hat , auf ſeinen Antrag von dem Bundesſtaat ,
in deſſen Gebiet er ſich niedergelaſſen hat , eingebürgert werden muß , bei 2 Urkunden mit 4 Per⸗
ſonen nach § 12, wonach ein Ausländer , der mindeſtens ein Jahr wie ein Deutſcher im Heere
oder in der Marine aktiv gedient hat , auf ſeinen Antrag von dem Bundesſtaat , in deſſen Gebiet

er ſich niedergelaſſen hat , eingebürgert werden muß, ferner bei 9 Urkunden mit 14 Perſonen
nach § 13, der beſtimmt , daß ein Deutſcher , der ſich nicht im Inland niedergelaſſen hat , von dem

Bundesſtaat , dem er früher angehört hat , auf ſeinen Antrag eingebürgert werden kann , bei
1 Urkunde mit 1 Perſon nach § 30, wonach ein ehemaliger Deutſcher , der vor dem Inkraft —
treten des Geſetzes die Reichsangehörigkeit durch Entlaſſung verloren hat , aber bei Anwendung
der Vorſchrift des § 24 Abſ . 1als nicht entlaſſen gelten würde , auf ſeinen Antrag von dem Bundes —

ſtaat , in deſſen Gebiet er ſich niedergelaſſen hat , eingebürgert werden muß , und endlich bei 13 Ur -
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kunden mit 28 Perſonen nach § 31, wonach ein ehemaliger Deutſcher , der vor dem Inkrafttreten

des Geſetzes die Reichsangehörigkeit nach § 21 des Geſetzes über die Erwerbung und den Verluſt

der Bundes⸗ und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 durch zehnjährigen Aufenthalt im Aus⸗

land verloren hat , von dem Bundesſtaat , in deſſen Gebiet er ſich niedergelaſſen hat , eingebürgert

werden muß , wenn er keinem Staate angehört , was auch für den ehemaligen Angehörigen eines

Bundesſtaates oder eines in einen ſolchen einverleibten Staates gilt , der bereits vor dem Inkraft⸗

treten des Geſetzes vom 1. Juni 1870 nach Landesrecht ſeine Staatsangehörigkeit durch Auf —

enthalt außerhalb ſeines Heimatsſtaats verloren hat .

Außerdem wurden 180 weitere Urkunden mit 381 Perſonen nach § 14 erteilt , in welchem

das Geſetz Beſtimmung trifft , daß die von der Regierung oder der Bentral - oder höheren Ver -

waltungsbehörde eines Bundesſtaats vollzogene oder beſtätigte Anſtellung im unmittelbaren

oder mittelbaren Staatsdienſt , im Dienſte einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes , im

öffentlichen Schuldienſt oder im Dienſte einer von dem Bundesſtaat anerkannten Religions⸗

geſellſchaft für einen Deutſchen als Aufnahme , für einen Ausländer als Einbürgerung gilt .

Die Geſamtzahl der im Jahr 1914 verliehenen Urkunden betrug ſomit 1345 , womit ins —

geſamt 4126 Perſonen in den badiſchen Staatsverband aufgenommen bezw . eingebürgert worden

ſind .
Von den Urkundenempfängern waren 1255 männlichen und 90 weiblichen , von den An —

gehörigen 988 männlichen und 1793 weiblichen Geſchlechts .
Nach dem Familienſtand waren von der Geſamtzahl der Aufgenommenen und Eingebürgerten

2319 Perſonen ledig , 1758 verheiratet , 43 verwitwet und 6 geſchieden ; ihrem Alter nach waren

728 unter 7 Jahre alt , 715 waren 7 bis 13, 242 : 14 bis 16, 203 : 17 bis 19, 282 : 20 bis 24,
1512 : 25 bis 44 und 444 waren 45 Jahre alt und älter .

Dem Religionsbekenntnis nach waren 2220 Evangeliſche , 1775 Katholiſche , 23 ſonſtige

Chriſten , 75 Ifraeliten und 33 Sonſtige . Beruflich gehörten 130 der Land - und Forſtwirtſchaft ,
Gärtnerei und Tierzucht , 2225 dem Gewerbe und der Induſtrie , 928 dem Handels - und Verkehrs⸗

gewerbe , 191 den Dienenden und Taglöhnern und 503 den ſog . freien Berufen an ; 149 waren

Rentner , Penſionäre und Schüler .

Nach der früheren Staatsangehörigkeit ſetzten ſich die 4426 Aufgenommenen und Einge —

bürgerten wie folgt zuſammen : Preußen 746 , Bayern 1047 , Sachſen 116 , Württemberg 1270 ,

Heſſen 411 , Elſaß⸗Lothringen 103, Anhalt 9, Braunſchweig 14, Bremen 5, Hamburg 18, Mecklen —

burg⸗Schwerin 3, Mecklenburg⸗Strelitz 2, Oldenburg 7, Reuß ä. L. 6, Reuß j. L. 4, Sachſen⸗

Altenburg 18, Sachſen - ⸗Meiningen 14 , Sachſen - Weimar 18, Schwarzburg - Rudolſtadt 7, Schwarz —

burg⸗Sondershauſen 4, im ganzen 3822 Reichsangehörige , ferner Belgien 4, England 14, Frank —

reich 10, Holland 9, Italien 33 , Norwegen 1, Oſterreich 100, Rußland 12 , Schweiz 29, Vereinigte
Staaten von Amerika 32, Mexiko 10, im ganzen 254 Reichsausländer ; 50 Perſonen waren bei

der Aufnahme bezw . Einbürgerung ohne Staatsangehörigkeit .
An Einzelſtehende wurden 438 Urkunden verliehen ; im übrigen wurden 185 an Familien

mit je 2, 222 an ſolche mit je 3, 204 an ſolche mit je 4, 122 an ſolche mit je 5 Perſonen erteilt ,
81 Urkunden betrafen Familien mit je 6, 43 mit je 7, 25 mit je 8, 16 mit je 9, 5 mit je 10,
3 mit je 11 und 1 mit 12 Perſonen .

In den 53 Amtsbezirken fanden die Aufnahmen uſw . in verſchiedenem Umfange ſtatt ;
während die Bezirke St . Blaſien und Neuſtadt keine Aufnahmen zu verzeichnen hatten , entfallen
auf 12 Bezirke 1 bis 9, auf 29 : 10 bis 40, auf 3: 50 bis 99 und auf 7: 100 und mehr Perſonen , davon

auf bie Bezirke Mannheim 1555 , Karlsruhe 390 , Freiburg 311 , Pforzheim 307 , Heidelberg 276 ,

Konſtanz 178 und Weinheim 102 . Die meiſten Aufnahmen uſw . kommen mit 3244 Perſonen

auf die 19 größeren Städte , davon allein 2729 Perſonen auf die 5 Städte mit über 50000 Cin -

wohnern , während auf alle andere Gemeinden zuſammen nur 882 Perſonen treffen .
Aus dem badiſchen Staatsverband entlaſſen wurden im Jahr 1914 im ganzen 445 Per —

ſonen , die Zahl der Entlaſſungsurkunden belief ſich auf 150 . Von den Entlaſſenen waren nach dem

Geſchlecht 258 männlich und 187 weiblich ; nach dem Familienſtand 291 ledig , 148 verheiratet
und 6 geſchieden ; nach dem Alter 52 unter 7, 93 : 7 bis 13, 65 : 14 bis 16, 47 : 17 bis 19, 117 :

20 bis 44 und 71 : 45 Jahre alt und älter ; nach der Religion 170 evangeliſch , 258 katholiſch und

17 iſraelitiſch . Ihrem Berufe nach entfallen auf Landwirtſchaft uſw . 8, auf Gewerbe und In —

duſtrie 302 , auf Handels - und Verkehrsgewerbe 83, auf Dienſtleiſtungen verſchiedener Art 10

und auf die fog. freien Berufe 6; ohne Beruf waren 36 Perfonen . M3 neue Heimat wählten
von den aus dem badiſchen Staatsverband Entlaſſenen 4 Preußen , 5 Mecklenburg - Schwerin ,
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6 Elſaß⸗Lothringen , 401 die Schweiz , 12 Oſterreich , 2 Italien , 3 Holland , 1 England und 11
die Vereinigten Staaten von Amerika .

Von den Entlaſſungsurkunden wurden 70 an Einzelſtehende und 80 an Familien erteilt ;
unter letzteren waren 12 mit je 2, 16 mit je 3, 16 mit je 4, 13 mit je 5, 9 mit je 6, 6 mit je 7,
4 mit je 8, 2 mit je 10 und je 1 mit 12 bezw . 14 Perſonen .

Bei 58 Entlaſſungen mit 156 Perſonen iſt der Grund für die Aufgabe der badiſchen Staats -
angehörigkeit ermittelt worden , und zwar wurde 22 mal beſſeres Fortkommen , 9 mal Wegzug
zu Eltern bezw . Verwandten , 5 mal Stellung , 5 mal Geſchäftsgründung , 2 mal Eintritt in ein
Kloſter , 2 mal Ausbildung und 2 mal Eintritt in Kolonialdienſt als ſolcher angegeben ; 11 Urkunden⸗
nehmer waren in der Schweiz geboren bezw . ſchon lange Jahre daſelbſt anſäſſig .

Von den 53 Amtsbezirken Hatten 14 keine Entlaſſungen zu verzeichnen , 24 Bezirke entließen
1 bis 9, 8 Bezirke 10 bis 19 und je 1 Bezirk 24, 24, 27, 35, 39, 41 und 42 Perſonen .

Auf die 19 größeren Städte entfallen 51 und auf das platte Land 394 Entlaſſene ; die Städte
mit über 50000 Einwohnern waren mit nur 15 Perſonen an den Entlaſſungen beteiligt .

2. Die Jagd und Fiſcherei des Großherzogtums im Jahr 1914/15 bezw. 1914 .
Im Jagdjahr 1914/15 , d. h. vom 1. Februar 1914 bis 31 . Januar 1915 , wurden im

Großherzogtum im ganzen 6563 Jagdpäſſe von den Bezirksämtern ausgeſtellt , und zwar 4262
Päſſe für Grundeigentümer , Jagdpächter und Jagdaufſeher , 2062 Päſſe für Gaſtſchützen und 239
Wochenjagdpäſſe für Inländer . Außerdem hat das Bezirksamt Konſtanz für das Gebiet der
mit der Schweiz gemeinſamen Waſſerjagd auf dem Unterſee und Rhein noch 26 Vogeljagdpäſſe
ausgegeben .

Von den 6563 Jagdpaßnehmern hatten 5548 ihren Wohnſitz in Baden , 380 in ſonſtigen
deutſchen Bundesſtaaten , 201 in Elſaß - ⸗Lothringen, 340 in der Schweiz , 69 in Frankreich und 25
im ſonſtigen Reichsausland . Insgeſamt waren 93,4 % der Paßnehmer im Reichsgebiet anſäſſig ,
während 94 oder 6,6 h im Ausland wohnhaft waren . Ihrer Staatsangehörigkeit nach waren
von den Paßnehmern 5293 Badener , 116 Elſäſſer , 703 ſonſtige deutſche Staatsangehörige , 325
Schweizer , 69 Franzoſen , 11 Engländer und 46 ſonſtige Reichsausländer .

An Reichsausländer , die ihren Wohnſitz nicht im Reichsgebiet haben , wurden im ganzen
396 Jagdpäſſe , darunter 188 für Gaſtſchützen , erteilt .

Der Ertrag der Paßtaxen belief ſich für das Berichtsjahr im ganzen auf 218 305 AM, und
dwar 142 690 Ao aus Jagdpäfjen für Grundeigentümer , Jagdpäğter und Jagdaufſeher , 75020 M
aus ſolchen für Gaſtſchützen und 1195 / aus Wochenjagdpäſſen für Inländer .

Nachſtehende Zuſammenſtellung gibt einen Überblick über die in den einzelnen Jahren des
letzten Jahrzehnts ausgeſtellten Jagdpäſſe . Es wurden ausgeſtellt:

im Jagdjahr

1906/07 1907/08|1908/09/1909/10/1910/11 [1911/12/1912/18 |1918/141914/15
||

|

Pächter , Muffeher . | 4053 4106 | 4164 | 4158 | 4208

Jagdpaſſe 1905/06

Für Eigentümer ,

4166 4310

|

4357 | 4323 | 4262
|
|

|

|

|
Für Gaſtſchützen. . 2551 2470 | 2606 | 2598 | 2665 | 2718 | 2474 | 2518 | 2537 | : 2062
Wochenjagdpäſſe . . [ 462 394 | 522| 501| 449 | 500 | 516 | 542] 500| 289

m gangen . . | 7066 | 6970 | 7292 | 7257
|

7817
|

7884 | 7800 | 7417 | 7360 | 6568
Darunter an: | | |Schweizger 333 | 3438 367 | 353 359 | 380

|
827 | 8350 884 325

odhofen ADON OG, 166 | 155 | 153| 154 ( 145
| agel i iE dro 98 69

Engländer 10 A
EAER A BETR 12 11

Sonſtige Mugländer . . 83 86 | 86 | 62 | 15
|

64
|

67 | 90 79 46
| I l I

Die ſtarke Abnahme der Jagdpaßnehmer im Jagdjahr 1914/15 im Vergleich zu den Vor⸗
jahren dürfte ſich aus den durch den Kriegszuſtand hervorgerufenen Verhältniſſen erklären .

Die Zahl der im Fiſchereijahr 1914 im Großherzogtum ausgeſtellten Fiſcherkarten beträgt
6512 und bleibt um 488 hinter der Zahl der im vorhergehenden Berichtsjahr ausgeſtellten Karten
zurück . Von den Bezirksämtern ſind 5834 , von den Bürgermeiſterämtern 678 Karten ausgeſtellt
worden . Unter den erſteren waren 5789 Jahreskarten und 45 Karten mit vierwöchiger Geltungs⸗
dauer , die wie die bürgermeiſteramtlichen Karten , welche gleiche Gültigkeitsdauer haben , nur an
Perſonen erteilt werden , die ſich vorübergehend am Orte aufhalten .
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